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Im Dezember 2015 hat der Bundesrat die 
Allgemeinverbindlichkeit für den Berufsbil
dungsfonds der Landwirtschaft auf den  
1. Februar 2016 in Kraft gesetzt. Der Fonds 
deckt die Berufsfelder der landwirtschaftli
chen Berufe, der Winzer, der Weinverarbei
tungsbetriebe und der Pferdebranche ab. Die 
rechtliche Grundlage für die Schaffung von 
Berufsbildungsfonds der verschiedenen an
erkannten Berufe wird im Berufsbildungsge
setz (BBG) gelegt. In den meisten Berufsfel
dern der Schweiz wurden die Fonds kurz 
nach dem Inkrafttreten der neuen Berufsbil
dungsgesetzgebung im Jahre 2003 einge
führt und haben sich in den vergangenen 
Jahren etabliert. Die Berufe der Pferdebran
che waren bis 2007 dem damaligen Bundes
amt für Landwirtschaft unterstellt. Mit dem 
Wechsel in das Bundesamt für Berufsbildung 
und Technologie (heute Staatssekretariat für 
Berufsbildung, Forschung und Innovation 
SBFI) wurden auch für die Pferdeberufe die 
Grundlagen erarbeitet, um einen Berufsbil
dungsfonds einzuführen. Als sogenannter 
Vorläufer wurde in den vergangenen Jahren 
ein interner Berufsbildungsfonds betrieben. 
Mitglieder der Trägerverbände der OdA Pfer
deberufe waren verpflichtet, die jährlichen 
Fondsbeiträge zu entrichten. Der Bund, ver
treten durch das SBFI, hat in den vergange
nen zehn Jahren die Berufsbildung in der 
Pferdebranche jährlich mit namhaften fi
nanziellen Mitteln mitgetragen. Die Fonds
beiträge des internen Berufsbildungsfonds 
reichten nicht aus, damit die Berufsbildung 
in der Pferdebranche durchgeführt und wei
terentwickelt werden konnte. 

Von der Branche für die Branche
Die Berufsbildung in der Schweiz ist in ei
nem Verbund partnerschaftlich aufgebaut. 
Bund, Kantone und die Branche organisie
ren und finanzieren die Berufsbildung. Die 

Pferdebranche ist durch die OdA Pferdebe
rufe partnerschaftlich mit dem SBFI und den 
Berufsbildungsämtern der 26 Kantone ver
treten. Die Pferdebranche ist in der Berufs
bildung, im Vergleich zu anderen Branchen, 
ein sehr kleines Berufsfeld. Aus diesem 
Grund wurde ein Weg durch die Integration 
in den Berufsbildungsfonds der Landwirt
schaft gesucht. 
Die verschiedenen Gesetzgebungen steuern 
u. a. auch die Finanzierung des Bildungssys
tems in der Schweiz. Bund, Kantone sowie 
die Branche teilen sich die Finanzierung 
partnerschaftlich. 

Ab dem 1. Februar 2016 wurden alle Betrie
be der Pferdebranche verpflichtet, in den 
Berufsbildungsfonds einzuzahlen, ihre Ver
antwortung wahrzunehmen und die Berufs
bildung mitzufinanzieren. 

Die Einführung des Berufsbildungsfonds  
in der Pferdebranche verursachte eine hohe 
Sensibilisierung
Im Februar 2016 wurden alle öffentlich pu
blizierten Betriebe und Dienstleister in der 
Pferdebranche durch die OdA Pferdeberufe 
angeschrieben und gebeten, mit einer soge
nannten Selbstdeklaration ihren Betrieb/

Herausforderungen und Nutzen des Berufsbildungsfonds der Pferdebranche

Geld für Ausbildung von der Pferdebranche 
für die Pferdebranche

Was bei der OdA Pferdeberufe seit Jahren ein Thema war, ist nun seit Februar 2016 Realität: 
der Berufsbildungsfonds. Dieser soll dafür sorgen, dass brancheneigenes Geld für die  
Ausbildung verfügbar wird. Aber wie kam es überhaupt dazu? Und wer muss nun wie viel  
und warum überhaupt in diesen Fonds einzahlen?

Brancheneigenes Geld soll für die Ausbildung verfügbar werden.
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ihre Dienstleistungen zu deklarieren. Der 
Grossteil der Betriebe hat ihre Verpflichtung 
wahrgenommen und die Selbstdeklaration 
fristgerecht zurückgeschickt. Das Sekretariat 
des Berufsbildungsfonds hat im Anschluss 
überprüft, ob der Deklarant beitragspflichtig 
ist. Leider hat aber eine bedeutende Anzahl 
der angeschriebenen Betriebe das Formular 
nicht zurückgeschickt. In den vergangenen 
Wochen wurden dementsprechende Erinne
rungsschreiben versandt und die Adressaten 
aufgefordert, das Dokument auszufüllen und 
einzureichen. Das vom Bundesrat erlassene 
Fondsreglement sieht vor, dass bei Verwei
gerung der Selbstdeklaration die betreffen
den Betriebe/Personen durch die Fondskom
mission der OdA AgriAliForm eingeschätzt 
werden. Es wird unabdingbar sein, in den 
Sommermonaten die Einschätzungen vorzu
nehmen und die rechtlichen Grundlagen 
beim Einzug der Fondsbeiträge anzuwenden. 
Bis anhin haben die Verantwortlichen der 
Fondskommission gegenüber den säumigen 
Betrieben wegen der kurzen Einführungszeit 
grosse Toleranz walten lassen. 

Gremien und Verbände in der Pferdebranche 
engagierten sich in der Zusammenarbeit
Das Expertengremium COFICHEV, die Regi
onalverbände OKV und ZKV sowie die 
Zuchtverbände der Warmblüter und Freiber
ger engagierten sich für ihre Mitglieder. An
ders als in den anderen Berufsfeldern der 
Schweiz ist die Pferdebranche für viele Ak
teure ein Hobby, Leidenschaft, Liebhaberei, 
Sport und/oder ein Teileinkommen. Die 
Regionalverbände machten sich grosse Sor

gen um die Beitragspflicht von Vereinstrai
nern, die im Amateurstatus Reitunterricht 
erteilen. Die Zuchtverbände waren sehr be
sorgt um ihre Mitglieder, welche hobbymäs
sig oder professionell Pferde züchten und 
bereits in den Berufsbildungsfonds der 
Landwirtschaft einzahlen. Die Kerngruppie
rung vom Expertengremium COFICHEV 
war Sprachrohr für zahlreiche Personen, die 
als Dienstleister in verschiedenen Reitwei
sen oder Ausbildungsstrukturen aktiv sind 
und damit ein Einkommen generieren. In 
einer kooperativen Zusammenarbeit mit 
den erwähnten Verbänden wurden Lösungs
ansätze für eine tragfähige Implementie
rung des Berufsbildungsfonds gefunden, 
welche die rechtlichen Grundsätze des 
Fondsreglements und des Ausführungsreg
lements nicht verletzen. 

Klare Abgrenzungen, Verständlichkeit  
und Präzisierung schaffen Vertrauen
In den vergangenen Wochen wurden diver
se Dokumente ausgearbeitet, welche die Ver
ständlichkeit verbessern und Begriffe präzi
sieren. Das Wort «Betrieb» wird in den recht
lichen Dokumenten nur sehr rudimentär 
umschrieben. Unter dem Begriff «Betrieb» 
lässt sich als Gesamtunternehmung eine ju
ristische oder natürliche Person verstehen. 
Einzelpersonen und/oder selbständig erwer
bende Personen gelten als Betrieb. In der 
Pferdebranche kennen wir etliche Personen, 
welche als Einzelperson Dienstleistungen 
am, mit und auf dem Pferd anbieten und 
damit beitragspflichtig werden. Dazu gehö
ren zum Beispiel das Erteilen von Reit/Fahr

unterricht, das Bewegen und/oder Trainieren 
von Pferden am Boden, unter dem Sattel 
oder am Wagen. Eine klare Abgrenzung wur
de geschaffen bei der Differenzierung zwi
schen Liebhaberei/Hobby und dem erwerbs
mässigen Einkommen aus Dienstleistungen 
in der Pferdebranche. Dies betrifft vor allem 
Personen, welche Dienstleistungen in der 
Pferdebranche anbieten, z. B. Vereinstrainer/ 
trainerinnen SVPS und/oder Trainer/Traine
rinnen, die gegen eine Bezahlung gelegent
lich Unterricht erteilen in der Pferdebran
che. Die untere Grenze für eine Beitragsbe
freiung ist bei BruttoJahreseinnahmen von 
Fr. 10 000.– festgesetzt worden. Betriebe, 
welche zwischen Fr. 10 000.– und 15 000.–  
BruttoJahreseinnahmen generieren, profi
tieren von einer Teilbefreiung und bezahlen 
die Hälfte des jährlichen Grundbeitrags von 
Fr. 250.–. Der vom Halter zusätzlich geschul
dete Beitrag pro Pferd bleibt unverändert bei 
Fr. 10.–. Für eine Beitragsbefreiung oder eine 
Teilbefreiung muss innerhalb von 30 Tagen 
ein Gesuch, zusammen mit offiziell rechtlich 
anerkannten Beweismitteln, beim Sekreta-
riat BBF AgriAliForm / Equiden, 3000 Bern, 
eingereicht werden. Es wird dann der zustän
digen Instanz zum Entscheid unterbreitet.
Ein ähnlicher Lösungsansatz wurde mit den 
Zuchtverbänden angestrebt. Landwirt
schaftliche Betriebe / Pferdehalter mit Infra
struktur, aber ohne Dienstleistungen sind 
bereits gemäss Fondsreglement von der Bei
tragspflicht befreit bzw. bezahlen in den 
Berufsbildungsfonds Landwirtschaft ein. Bei 
Landwirtschaftsbetrieben mit Infrastruktur, 
Pferdezucht/aufzucht und Pferdeausbil

Wo kann ich mich bei 
Unklarheiten informieren?
•  Die abgebildeten Grafiken und  

Dokumente sind auf der Homepage 
www.pferdeberufe.ch unter der  
Rubrik Berufsbildungsfonds verfügbar. 

•  Elektronische Anfragen richten Sie  
bitte an die E-Mail-Adresse  
sekretariat-bbf@pferdeberufe.ch

•  Telefonisch können Sie den  
Präsidenten des Berufsbildungsfonds 
der Pferdebranche unter der  
Nummer 079 220 00 60 erreichen. 

•  Gesuche für eine Befreiung oder  
Teilbefreiung von der Beitragspflicht 
schicken Sie bitte an Sekretariat  
BBF OdA AgriAliForm / Equiden, 
3000 Bern

Rechtliche Grundsätze dürfen nicht verletzt werden.
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dung sind die aktiven (trächtigen oder säu
genden) Zuchtstuten sowie die Jungpferde 
unter vier Jahren von der Beitragspflicht 
befreit. 

Der Zugriff auf die Tierverkehrsdatenbank 
AGATE erleichtert die Arbeit und schafft eine 
Gleichbehandlung
Mit dem Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW) konnte eine rechtliche Vereinbarung 
getroffen werden, die unter strengen Aufla
gen für die administrativen Arbeiten des 
Berufsbildungsfonds den Zugriff auf die 
Tierverkehrsdatenbank AGATE ermöglicht. 
Der Zugriff dient zudem als Kontrollinstru
ment und Überprüfung der durch die Betrie
be eingereichten Selbstdeklarationen sowie 
als Basis für die  Einschätzung von Betrie
ben, welche die Selbstdeklaration nicht ein
gereicht haben. Als Stichtag gilt der 31. De
zember des Vorjahres. Das Formular Selbst
deklaration wurde mit einer neuen Rubrik 
ergänzt, die dem Adressaten die Möglichkeit 
bietet, externe und auf eigene Rechnung auf 
dem Betrieb arbeitende Dienstleister anzu
geben und damit eine Gleichbehandlung 
von Personen, die selber keine Pferde hal
ten, und beitragspflichtigen Betrieben her
zustellen. 

Worin besteht ein Mehrwert für die Beitrags-
pflichtigen?
Viele Betriebe (natürliche und juristische 
Personen) können den persönlichen Mehr
wert im ersten Augenblick nicht erkennen. 
Mit der Allgemeinverbindlichkeit beabsich
tigte der Bundesrat die Ausbildungsstruktu
ren der Berufsbildung in der Pferdebranche 
zu finanzieren. Auch hier gilt eine Gleich
behandlung bei den Beitragspflichtigen. Es 
ist nicht im Sinn des Gesetzgebers, einzelne 
Beitragspflichtige von den Fondsgeldern 
profitieren zu lassen. Das System und die 
Entwicklung der Berufsbildung muss von 
den finanziellen Mitteln profitieren kön
nen. Gleichwohl gibt es einen indirekten 
Nutzen für die Beitragspflichtigen. Ohne 
Ausbildungsstrukturen werden keine Men
schen zu Reitern und Fahrern und auch kei
ne Pferde zu brauchbaren Reit oder Zug
pferden. 
Der Berufsverband OdA Pferdeberufe bietet 
für alle Personen, welche in der Pferdebran
che tätig sind, Aus und Weiterbildungen an. 
Informieren Sie sich auf der Homepage 
www.pferdeberufe.ch über das Angebot. Seit 
ein paar Jahren besteht die Möglichkeit, in 
sechs verschiedenen Fachrichtungen einen 
Berufsabschluss zum Pferdewart EBA oder 

zur Pferdefachperson EFZ zu erwerben, ohne 
eine zwei oder dreijährige Lehre auf einem 
Lehrbetrieb absolvieren zu müssen. Artikel 
32 der Berufsbildungsverordnung lässt Per
sonen mit genügend Berufserfahrung direkt 
zum Qualifikationsverfahren zu. In der hö
heren Berufsbildung zum Spezialisten der 
Pferdebranche mit eidgenössischem Fach
ausweis ist der Einstieg in die Lehrgänge der 
sechs Fachrichtungen auch ohne Grundbil
dung in der Pferdebranche möglich. Der 
Abschluss eines eidgenössischen Fähigkeits
zeugnisses in einem anderen Berufsfeld ist 
dazu ausreichend. Die OdA Pferdeberufe 
plant ein berufsorientiertes Weiterbildungs
angebot aufzubauen. Dieses beinhaltet Wei
terbildungskurse zu verschiedenen Themen
kreisen in der Pferdebranche. Selbstverständ
lich werden auch neue marktwirtschaftliche 
Trends in das Weiterbildungsangebot aufge
nommen. In den Berufsbildungsfonds Ein
zahlende haben mit den Aus und Weiterbil
dungen einen indirekten Nutzen durch gute 
Ausbildungsstrukturen und Prüfungen, wel
che ihre Handlungskompetenzen in der Pfer
debranche zertifizieren. 

Patrick Rüegg
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